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Bekanntmachung

über die 18. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich "Am Bergacker"
im Gemeindeteil Oberhausen der Gemeinde Oberhausen nach §§ 2 Abs. 1 ff.
Baugesetzbuch (BauGB)

Der Gemeinderat der Gemeinde Oberhausen hat in der Sitzung vom 17. 11. 2022
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die 18. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlos-
sen.

Der Geltungsbereich der 18. Änderung des Flächennutzungsplans umfasst den Be-
reich des Vorentwurfes "Am Bergacker" im Gemeindeteil Oberhausen.
Nachdem der wirksame Flächennutzungsplan nicht den Planungszielen entspricht,
hat der Gemeinderat beschlossen den Flächennutzungsplan als vorbereitenden Bau-
leitplan zu ändern. Die 18. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt gemäß § 8
Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans "Am Berg-
acker".
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Bankverbindungen:
Raiffeisenbank Ehekirchen-Oberhausen eG
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Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Oberhausen sieht für den Be-
triebsbestand der Schreinerei eine gemischte Baufläche mit einer Eingrünung in
Richtung Süden vor. Die geplante Erweiterungsfläche ist als Fläche für die Landwirt-
schaft dargestellt und liegt im Bereich einer ausgewiesenen Frischluftschneise.

Die 18. Flächennutzungsplanänderung wird durch das Planungsbüro WipflerPLAN
mbH aus Pfaffenhofen/llm erarbeitet.
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